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öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Haushaltsbuch-Entwurf 2003 für den Kulturbereich 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Im Entwurf des Haushaltsbuches 2003 befinden sich die Daten für den Bereich des Kultur-
amtes auf den Seiten 3.03.83 bis 3.03.112 (Verwaltungshaushalt/Band 1). Die Gliederung 
des Haushaltsbuches innerhalb des Fachamtes erfolgt nach Produktgruppen und Produk-
ten. Die Haushaltsstellen sind nach Einnahme- und Ausgabearten sortiert. 
Das Bürgerhaus ist für das Haushaltsjahr 2003 noch der Produktgruppe 03 (= Stadthalle) 
zugeordnet. 
 
 
Band 1 / Verwaltungshaushalt 
 
     1.061. ... Archiv 
     1.300. ... Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 
     1.321. ... Museum/ Städt. Galerie im Rathauspark 
     1.331. ... Kulturbüro 
     1.350. ... Volkshochschule 
     1.352. ... Stadtbücherei 
     1.366. ... Heimatpflege 
     1.761. ... Bürgerhaus Gladbeck-Ost 
     1.762. ... Mathias-Jakobs-Stadthalle 
     1.791. ... Stadtmarketing 
 
Band 2 / Vermögenshaushalt 
 
Diese Angaben sind auf den Seiten 4.3002 und 4.3003, 4.3006 bis 4.3009 sowie 4.7016 
und 4.7017 vermerkt. 
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Beschlussentwurf: 
 
Der Entwurf des Haushaltsbuches 2002 wird hinsichtlich der vom Kulturamt bewirtschafte-
ten Haushaltsstellen und Produkte vom Kulturausschuss zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

i.V. 
 
 
 

        Dr. Andriske 
 
 
In der Sitzung des 
� _________________-Ausschusses 
� Rates 
� Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 


